
geänderte Fassung vom 17.05.2021

Herausnahme personenbezogener Daten zu den 
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern
aus Gründen des Datenschutzes gemäß § 79a Landeswahlordnung

































Eine Veröffentlichung der Gewählten in unserem Internetangebot ist aus Gründen 
des Datenschutzes nach § 79a Landeswahlordnung nicht mehr zulässig.

Die Namen der Gewählten finden Sie im Amtsblatt für Berlin Nr. 34 vom 2. Juli 1992.


























































